
BEITRAGSORDNUNG
ZUR SATZUNG

Erwachsen ist jede Person, die älter als 18 Jahre alt ist.

Studenten/Auszubildende/FSJ/BUFDI/Schüler bis 25 Jahre (mit Nachweis)
Eine Berufsausbildung liegt demnach nur vor, wenn für einen Beruf ausgebildet wird, für den 
eine Ausbildungsordnung besteht.

Für die Bestimmung der Merkmale sind die Verhältnisse zu Beginn des Beitragsjahres maßge-
bend. Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich im Februar eingezogen.

Für Neumitglieder beträgt der Mitgliedsbeitrag im Eintrittsjahr 1/12 pro Monat ab Eintritts-
monat. Der fällige Mitgliedsbeitrag wird bis spätestens am 15. des folgenden Monats eingezogen.

In Fällen persönlicher Not kann der Vorstand die Bezahlung des Mitgliedsbeitrags stunden 
oder ermäßigen.

*Zweitmitgliedschaft ist möglich, wenn in einem anderen Tennisverein eine aktive Mitglied-
schaft besteht (Nachweis notwendig) und die Nennung auf der Meldeliste für Mannschafts-
spiele des TC RW Tuttlingen e.V. erfolgt.
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ERWACHSENE 220,00 €
PARTNER/IN 170,00 €

KINDER/JUGENDLICHE
Kinder bis einschließlich 11 Jahre 48,00 €
JUGENDLICHE 12 bis 18 Jahre 60,00 €

GESCHWISTERKINDER
Jedes weitere Kind bis 11 Jahre 25,00 €
Jeder weitere Jugendliche 12 bis 18 Jahre 40,00 €

STUDENTEN/AUSZUBILDENDE/SCHÜLER 90,00 €

FAMILIEN AB 1 ERWACHSENER + 1 KIND jeweils 10% Rabatt auf den Grundtarif

PASSIVMITGLIEDSCHAFT 45,00 €

ZWEITMITGLIEDSCHAFT TENNIS* 40% Rabatt auf den jeweiligen Tarif

JAHRESBEITRAG


